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Liebe Leserin

Lieber Leser

Mit der Bereinigung von Artikel 31, der die

Zulassung weiterer Programmveranstalter neben der

Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

(SRG) auf nationaler und sprachregionaler Ebene

regelt, hat die vorberatende Nationalratskommission

ihre Arbeit am Entwurf für ein Radio- und

Fernsehgesetz (RTVG) abgeschlossen. Sie hat dabei

einen Entschluss von bedeutender Tragweite ge-

fasst: In Abweichung von der ursprünglichen Version

dieses sogenannten «Schicksalsartikels», der

zum Schutz einer starken SRG für andere Veranstalter

einschneidende Auflagen und die Genehmigung

der Konzessionsgesuche durch die Bundesversammlung

vorsah, sollen nun bei der Nutzung der

vierten Senderkette des Fernsehens auch private

Anbieter zum Zuge kommen können. Artikel 31,

Absatz 3 räumt dem Bundesrat die Kompetenz ein,

andere Veranstalter zu ermächtigen, Fernsehprogramme

in Zusammenarbeit mit der SRG, aber

auch anderen lokalen und regionalen Anbietern zu

gestalten und anzubieten. Diese Zusammenarbeit

wird durch Verträge geregelt, die vom Bundesrat

genehmigt werden müssen.

Dieses «Vertragsmodell» sperrt einer Privatisierung

und Kommerzialisierung der Medien die Tore

weit auf. Dies umso mehr, als sich die Möglichkeit
einer Zusammenarbeit nicht ausschliesslich auf die

Nutzung der vierten Senderkette beschränkt,

sondern auch andere technische Verbreitungsmittel,

etwa über Satelliten, mit einschliesst. Überdies

wird in der Neufassung von Artikel 31 im Gegensatz

zum bundesrätlichen Vorschlag auf zusätzliche

Werbebeschränkungen für SRG-unabhängige Veranstalter

verzichtet. Es kann keine Zweifel darüber

geben, dass die Nationalratskommission mit der

Neugestaltung von Artikel 31 den Intensionen jener.

Kreise gefolgt ist, die aus politischen Gründen,

aber zweifellos auch aus wirtschaftlichem Interesse

eine Konkurrenz zur SRG auch im Bereich des

Fernsehens energisch postulieren. Sie hat damit aber

auch das Dreiebenen-Modell - private Veranstalter

auf lokaler, öffentlich-rechtliche Organisation auf

nationaler/sprachregionaler und gemischtwirtschaftliche

Trägerschaft auf internationaler Ebene -
in Frage gestellt, auf dem der Entwurf des RTVG

grundsätzlich basiert.

Sollte das Parlament der neuen Fassung von

Artikel 31 zustimmen - der Nationalrat berät in der

kommenden Juni-Session über das RTVG -, würde

es sich gleich selber entmachten. Denn nicht mehr

in seinen Händen, sondern allein beim Bundesrat

läge die Entscheidung darüber, wer auf nationaler/

sprachregionaler Ebene neben der SRG Programme

ausstrahlen dürfte und wie weit eine allfällige

Privatisierung gehen könnte. Damit aber würde die

zukünftige Gestaltung der schweizerischen Medienordnung

unter Ausschluss jeder öffentlichen

Diskussion stattfinden und zum Spielball wirtschaftlicher

und politischer Lobbies und Machtgruppierungen

werden. Wohin dies führt, zeigen die Entwicklungen

in den Vereinigten Staaten, Italien und

Frankreich sowie neuerdings auch in der Bundesrepublik

Deutschland: Wildwuchs, Schwächung der

öffentlich-rechtlichen Anstalten, Vernachlässigung

des Leistungsauftrages etwa gegenüber kulturellen

und sprachlichen Minderheiten sowie eine durch

den Kampf um Zuschaueranteile und Abhängigkeit

von Werbung und Sponsoring provozierte

Niveausenkung, sind die drastischen Folgen. Nicht Verleger-

und Veranstalterfreiheit, haben die eidgenössischen

Räte zu bedenken, garantieren den journalistischen

Wettbewerb, sondern die durch die

Verfassung garantierte Pressefreiheit in gegenseitiger

Kontrolle durch öffentlich strukturierten Rundfunk

und privat organisierter Presse.

Mit freundlichen Grössen
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